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E i n l a d u n g   
Ordentliche Delegiertenversammlung 2017 
 
 

Datum/Zeit: Samstag, 25. Februar 2017, 10:00 Uhr 

Ort: Bahnhofbuffet Olten 

Teilnehmer: Vorstandsmitglieder, Delegierte der Sektionen 

Gäste: Mitglieder der GPK, Sekretär, Redaktoren HBradio (dt/frz),                           
Übersetzer, Bandwacht, Inserateverwalterin, Leiter Antennen-
kommission, Vertreter der aufzunehmenden Sektionen,                                  
Vertreter der aufzunehmenden Kollektivmitglieder    

 
 
 
 

 TRAKTANDEN  zuständig 

1.  Willkommensgrüsse, Eröffnung und Begrüssung  

1.1      Feststellung der ordnungsgemäss eingegangenen Einladung               

1.2      Protokoll DV 2016 

Hinweis: Es sind nach der DV sind keine Einsprachen eingegangen; das    
Protokoll gilt damit als genehmigt (neue Statuten: ohne Frist) 
 

 

Präsident  

2. Silent Keys 2016 (→ s. Beilage 1) 
 Es folgt eine Schweigeminute für die Verstorbenen 

 

Präsident 

3. Wahl der Stimmenzähler 
 

Präsident 
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 4        Vertretene Sektionen, Delegierte und Vorstand-Amtsträger    
sowie Wahlen 

 

4.1 Feststellung der Sektionsvertretungen                                                    
Jede Sektion kann höchstens zwei volljährige Mitglieder der USKA, wo-
von mindestens ein Aktiv- oder Ehrenmitglied, als Delegierte entsenden, 
jede Sektion hat eine Stimme. 

 
4.2      Feststellung der Vorstandsamtsträger  
           Übersicht über die Amtsträger im USKA-Vorstand inkl. deren                       

Amtszeiten (→ s. Beilage 2)  
  
4.3      Verabschiedung von Hans-Peter Strub HB9DRS aus dem Vorstand  
 
4.4      Wahl des neuen Vorstandsmitgliedes „Verkehrsmanager“ 
 
           Marco Zollinger HB9CAT (→ s. Beilage 3) 
 

 der Vorstand empfiehlt die Wahl von HB9CAT als Vorstandsmitglied 
  

4.5  Wahl von 2 Mitgliedern der GPK 2017 – 2021 
 

1. Max Rüegger HB9ACC (bisher) 
            
            2.   Kaspar Zbinden HB9EGZ (bisher Reserve) 
  

 der Vorstand empfiehlt die Wahl von HB9ACC und HB9EGZ als              
Mitglieder der GPK 

 
   

 

Präsident 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

5. Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (→ s. Beilage 4) 
 Bilanz auf den 31. Dezember 2016 (→ s. Beilage 4) 
 Bericht der Rechnungsrevisoren (→ s. Beilage 4) 

 

Kassier 

6. Bericht der Geschäftsprüfungskommission GPK 

7.       Entlastung des Vorstandes aufgrund der Geschäftsberichte  
für 2016 (→ s. HBradio 6/2016, S.72ff) 

7.1      Präsident (HB9AMC) 
7.2      Vizepräsident und IARU (HB9JCI) 
7.3      Kassier (HB9JOE) 
7.4      Kommunikation und PR (HB9AJP) 
7.5      Amateurfunkbetrieb (HB9DRS) 
7.6      Behörden und Bandwacht (HB9CET)  
 

 

Präsident 

8. Honorare 2017 (→ s. Beilage 4) 
 Budget 2017 (→ s. Beilage 4) 

 

Kassier 
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9. Anträge der Sektionen und des Vorstandes 
           Innerhalb der statuarischen Frist (spät. 8 Wochen vor Delegierten-              

Versammlung) sind 8 Anträge (mit 10 Unteranträgen) eingegangen: 
 
9.1      Vorstand: Ernennung eines Ehrenmitgliedes der USKA 
           Dieser Antrag wird in Traktandum 13 behandelt 
 
9.2      Sektion Schaffhausen: Ernennung eines Ehrenmitgliedes der USKA 
           Dieser Antrag wird in Traktandum 13 behandelt 
 
9.3      Vorstand: Ernennung des Funkamateurs des Jahres 2016 
           Dieser Antrag wird in Traktandum 13 behandelt 
 

9.4      Sektion UHF-Gruppe:  
           Teilrevision der Statuten 2016 (→ s. Beilage 5)                                     
           1. Abänderung Art. 5.7 (Präsidentenwahl: kein ordentliches Geschäft der DV) 
           2. Abänderung Art. 7.1 (Zusammensetzung: kein ordentl. Geschäft der DV ) 
           3. Abänderung Art. 7.3 (Voraussetzung für Vorstandstätigkeit: Präsi ergänzen) 
           4. Neuer Art. 6.2 (Präsidentenwahl brieflich, nicht durch DV) 
 

 Es wird über jeden Antrag einzeln abgestimmt.                                         
Der Vorstand erklärt Stimmfreigabe 

 
9.5      Sektion Thun: 
           Teilrevision der Statuten 2016 (→ s. Beilage 6)                                     

1. Abänderung Art. 5.6 (Wahlprozedere: Neudefinition Quorum) 
2. Abänderung Art. 7.2 (Amtsdauerbeschränkung Präsident: neu max. 8 Jahre) 

 
 Es wird über jeden Antrag einzeln abgestimmt.                                         

Der Vorstand erklärt Stimmfreigabe. 
 

9.6      Sektionen Genf, Neuenburg und Wallis:                                                    
Neues KW-Contestreglement 2017 (→ s. Beilage 7)                            
Ausserkraftsetzung des neuen KW-Contestreglementes 2017                     
(mit sofortiger Reaktivierung des Reglements 2012)  

 
 Der Vorstand empfiehlt Ablehnung dieses Antrages 
 

9.7      Sektion Wallis:                                                                                              
Zusatz KW-Contestreglement (→ s. Beilage 7A) 

           1. H26: Neu-Einführung einer Kategorie: HB3 80/15/10m 
           2. XMAS: Neu-Einführung einer Kategorie: Single OP 80m 
 

 Es wird über jeden Antrag einzeln abgestimmt.                                        
Der Vorstand erklärt Stimmfreigabe. 

  
9.8      Geschäftsprüfungskommission: 
           Teilrevision der Statuten 2016 (→ s. Beilage 8)   

1. Abänderung Art. 5.4 (Anträge durch GPK ermöglichen) 
2. Abänderung Art.11 (Schiedsgericht = identisch GPK und Entscheid = endgültig) 
 
 Es wir über jeden Antrag einzeln abgestimmt.                                          

Der Vorstand empfiehlt Annahme beider Anträge 
 

 
 
 
 
 

Präsident 
 
 
Präsident 
 
 
Präsident 
 
 
Vertreter HB9UHF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertreter HB9T 
 
 
 
 
 
 
 
Sektions-Vertreter
 
 
 
 
 
 
Vertreter HB9Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertreter GPK  
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10. Jahresbeiträge 2018 
            Der Vorstand beantragt, die - gegenüber 2017 unveränderten - Jahres-

beiträge wie folgt festzulegen: 
 

            Aktivmitglieder:     CHF 75.- 
            Kollektivmitglieder:      mind. CHF 75.- *) 
            Auslandmitglieder:      CHF 75.- 
            Passivmitglieder:      CHF 65.- 
            Jung- und Familienmitglieder:    CHF 40.- 
            Abonnement HBradio:     CHF 55.- 
            Abonnement HBradio Ausland CEPT:   CHF 70.- 
            Abonnement HBradio Ausland Übersee:              CHF 80.- 
             

        *) bei übermässiger Inanspruchnahme des QSL-Services liegt es in der    
Kompetenz des Vorstandes, den Beitrag situativ zu erhöhen 

 
 Der Vorstand empfiehlt Annahme der Jahresbeiträge für 2018  
 

 

Präsident 

11. Aufnahme von neuen Sektionen 
 

11.1 HB9HB - Sektion Berner Seeland (→ s. Beilage 9) 
Statuten i.O. / Ziele werden durch einen Vertreter von HB9HB vorgestellt 
                                                                                                                      
  Der Vorstand empfiehlt, diese Sektion neu aufzunehmen 
 

11.2    HB9SCBO - Sektion CB-Organisation Schweiz (→ s. Beilage 10) 
Statuten i.O. / Ziele werden durch einen Vertreter von HB9SCBO               
vorgestellt 
                                                                                                                       
  Der Vorstand empfiehlt, diese Sektion neu aufzunehmen 

 

   

Präsident 
 
Vertreter HB9HB 

 
 

 
Vertreter HB9SCBO

 

12. Aufnahme von neuen Kollektivmitgliedern 
 
12.1    HB9LR - Lighthouse Romanshorn Activity Group (→ s. Beilage 11)  

 Statuten i.O. / Ziele werden durch einen Vertreter von HB9LR vorgestellt 
                                                                                                                               

  Der Vorstand empfiehlt dieses neue Kollektivmitglied aufzunehmen  
 
12.2 HB9NFB - Notfunk Birs (→ s. Beilage 12) 

Statuten i.O. / Ziele werden durch einen Vertreter HB9NFB dargelegt 
                                                                                                                              

 Der Vorstand empfiehlt dieses neue Kollektivmitglied aufzunehmen 

  

Präsident 

 
Vertreter HB9LR 
 
 
 
 
 
Vertreter HB9NFB
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13. Ernennungen 
 
13.1 Ernennung zum Ehrenmitglied der USKA  

Der Vorstand schlägt die Ernennung von                                                       
 

Claude Nicollier HB9CN 
 

vor. Die Verdienste von Claude HB9CN werden durch einen Vertreter   
von HB4FR, dem HAM Radio Club des Swiss Air Force Museums „Clin 
d’Ailes“ in Form einer Laudatio vorgetragen (→ s. Beilage 13) 
 
 Der Vorstand empfiehlt diesem Antrag zuzustimmen 

 
13.2. Ernennung zum Ehrenmitglied der USKA  

Der Sektion Schaffhausen schlägt die Ernennung von                                  
 

Josef Rohner HB9CIC 
 

vor. Die Verdienste von Josef HB9CIC werden durch einen Vertreter           
von HB9SH in Form einer Laudatio vorgetragen (→ s. Beilage 14) 
 
 Der Vorstand empfiehlt, diesem Antrag zuzustimmen 
 

13.3. Funkamateur des Jahres 2016 
          Der Vorstand schlägt die Ernennung von 
 
          Karl Künzli HB9DSE  
 

          vor. Die Verdienste von Karl HB9DSE werden durch ein Vorstands-
mitglied in Form einer Laudatio vorgetragen (→ s. Beilage 15) 

 
 Der Vorstand empfiehlt diesem Antrag zuzustimmen 
 

13.4.   Ernennung 50 Jahre USKA Mitgliedschaft (→ s. Beilage 16)  
 

 
Präsident 
 
Vertreter HB4FR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vertreter HB9SH 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorstandsmitglied 
 
 
 
 
 
 
 

 
Präsident 

 

14. Bestellung von Sonderausschüssen für das Jahr 2017 
 
14.2. Konferenz der Sektionspräsidenten 
14.3. KW / UKW-Tagung 

                                                                                                                         
 Der Vorstand schlägt vor beide Sonderausschüsse im Rahmen des       
Hamfestes 2017 durchzuführen 

     

 
 

 
Präsident 
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15. Informationen 
 

15.1 USKA-Jahrestreffen / Hamfest 2017  
Dieses wird in verdankenswerter Weise durch die Sektionen und RAF 
(HB9FG) und RAV (HB9MM) organisiert (Ort/Datum noch offen) 

 
15.2. Information 

Ehrenmitglied: HB9CN 
Funkamateur des Jahres 2016: HB9DSE 

Sofern Wahl durch die DV erfolgt, werden den Geehrten am                       
die Urkunden am Hamfest 2017 überreicht  

 

  

 
Vertreter HB9MM 
und/oder HB9FG 

16. Kurzorientierungen 
 

 16.1     Off. Amtseinführung von HB9CAT und Ehrung HB9DRS 

 16.2     DV-Schlusswort des USKA-Präsidenten 

 

Präsident 

 
HB9DRS 
 

Präsident 

      Ende ca. 13:00 Uhr 
      Anschliessend Apéro (durch USKA offeriert) 
      Gemeinsames Mittagessen (fakultativ) 
 

 

 

Beilagen:       1 - 16 (erwähnt) 
   
 
 
 
 
 
Für den Vorstand: 
 
Willy Rüsch HB9AHL 
Sekretariat USKA 
 
Aarau, 20. Januar 2017 


